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Beschlussvorlage 
Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV01/2008-111 
öffentlich 
 
16.06.2008 
Bürgermeister 

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben im Verwalt ungshaushalt 
- Reparaturarbeiten Trauerhalle - 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

N 02.07.2008 Hauptausschuss Dorf Mecklenburg  
Ö 16.07.2008 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg bewilligt gemäß § 52 Kommunalverfassung M-V, 
überplanmäßige Ausgaben für die dingend auszuführenden Reparaturarbeiten an der  
 
Trauerhalle in Höhe von                            4.000,00 €. 
 
 
Sachverhalt: 
Durch Witterungs- und Schädlingseinfluss wurden im Eingangsbereich der Trauerhalle in 
Dorf Mecklenburg  die Holzbalken so stark beschädigt, dass bei weiterer Nutzung der Halle 
Gefahr für Leib und Leben bestand. 
Die Trauerhalle wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt und es mussten sofort 
Reparaturarbeiten an der Holz- und Glaskonstruktion veranlasst werden. 
Da die Tischlerei Bodenhaupt bereits die Trauerhallen in Ventschow und Beidendorf instand 
gesetzt hat und diese sofort mit den Reparaturarbeiten beginnen konnte, wurde der Auftrag 
kurzfristig an diese Fa. erteilt.  
Es mussten Längs- und Querbalken komplett ersetzt werden und um weitere 
Witterungseinflüsse zu verhindert wurden durch den Dachdeckermeister Fischer die 
Holzkonstruktion mit Zinkblechen Bereich geschützt. 
Da diese Reparaturmaßnahme für das Jahr 2008 nicht geplant war, aber Gefahr im Verzuge 
bestand, mussten diese Arbeiten unbedingt ausgeführt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Ausgaben fallen an:  HHST   01/1.75000.50000 
Deckungsvorschlag:        HHST   01/1.90000.00300    Gewerbesteuermehreinnahmen 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
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